
   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Ressort / Abteilung: 
Präsidiales 
 
Inkraftsetzung: 
1. Januar 2018 
 
SR 0.00.101 
 
Version:  
1.003 
 
 

Gemeindeordnung 

der Gemeinde Männedorf (GO) 

 

(vom 24. September 2017) 



   

Inhaltsverzeichnis nach Seitenzahl 

I. Allgemeine Bestimmungen ................................................ 4 

Gemeindeordnung ............................................................................... 4 

Gemeindeart ........................................................................................ 4 

Amtsantritt ........................................................................................... 4 

II. Die Stimmberechtigten ....................................................... 4 

A. Politische Rechte .......................................................................................... 4 

Wählbarkeit .......................................................................................... 4 

B. Urnenwahlen und -abstimmungen ................................................................ 4 

Urnenwahlen........................................................................................ 4 

Verfahren ............................................................................................. 4 

Obligatorische Urnenabstimmung ........................................................ 5 

Fakultatives Referendum ..................................................................... 5 

C. Gemeindeversammlung ................................................................................ 5 

Rechtsetzungsbefugnisse .................................................................... 5 

Planungsbefugnisse............................................................................. 6 

Allgemeine Verwaltungsbefugnisse ..................................................... 6 

Finanzbefugnisse ................................................................................. 6 

III. Die Gemeindebehörden ...................................................... 7 

A. Allgemeine Bestimmungen ........................................................................... 7 

Delegation an einzelne Mitglieder oder an Ausschüsse ....................... 7 

B. Gemeinderat ................................................................................................. 7 

Zusammensetzung .............................................................................. 7 

Wahlbefugnisse ................................................................................... 7 

Rechtsetzungsbefugnisse .................................................................... 7 

Allgemeine Verwaltungsbefugnisse ..................................................... 8 

Finanzbefugnisse ................................................................................. 8 

Übertragung von Aufgaben .................................................................. 9 

C. Schulpflege ................................................................................................... 9 

Zusammensetzung .............................................................................. 9 

Wahlbefugnisse ................................................................................... 9 

Rechtsetzungsbefugnisse .................................................................... 9 

Allgemeine Verwaltungsbefugnisse ..................................................... 9 

Finanzbefugnisse ............................................................................... 10 

Teilnahme an den Sitzungen der Schulpflege .................................... 10 

Übertragung von Aufgaben ................................................................ 10 

D. Rechnungsprüfungskommission ................................................................. 11 

Zusammensetzung ............................................................................ 11 

Prüfungsfristen ................................................................................... 11 



3 
 

 

IV. Schlussbestimmungen ..................................................... 11 

Inkrafttreten ....................................................................................... 11 

Inkrafttreten der Änderungen vom 18. Mai 2025 ................................ 11 

Aufhebung früherer Erlasse ............................................................... 11 

Übergangsregelung ........................................................................... 11 

Überführung Bestimmungen Pensionskasse ..................................... 11 

 
  



4 
 

 

I. Allgemeine Bestimmungen 

Gemeindeordnung  Art. 1  
Die Gemeindeordnung regelt den Bestand und die Grundsätze der 
Organisation der Gemeinde und bestimmt die Zuständigkeiten ihrer 
Organe. 
 

Gemeindeart  Art. 2  
Männedorf bildet eine politische Gemeinde. Sie nimmt auch die Auf-
gaben der Volksschule und weitere Aufgaben im Bereich Schule 
und Bildung wahr.  
 

Amtsantritt  Art. 3  
... (1) 
 

II. Die Stimmberechtigten 

A. Politische Rechte 

Wählbarkeit Art. 4  
Die Mitglieder des Gemeinderats, der Schulpflege und der Rech-
nungsprüfungskommission müssen für die Wahl in diese Organe ih-
ren Wohnsitz in der Gemeinde Männedorf haben. 
 

B. Urnenwahlen und -abstimmungen 

Urnenwahlen Art. 5  
Durch die Urne werden auf die gesetzliche Amtsdauer gewählt: 
1. die Präsidentin bzw. der Präsident und die Mitglieder des Ge-

meinderats mit Ausnahme der Schulpräsidentin bzw. des Schul-
präsidenten, deren bzw. dessen Wahl erfolgt durch die Stimm-
berechtigten an der Urne im Rahmen der Wahl der Mitglieder 
der Schulpflege, 

2. die Präsidentin bzw. der Präsident und die Mitglieder der Schul-
pflege, 

3. die Präsidentin bzw. der Präsident und die Mitglieder der Rech-
nungsprüfungskommission, 

4. die Friedensrichterin bzw. der Friedensrichter. 
 

Verfahren  Art. 6  
1 Die Erneuerungswahlen der in Art. 5 erwähnten Behördenmitglie-

der und Einzelämter erfolgen mit gedruckten Wahlvorschlägen. 
Übersteigt die Anzahl Personen, die öffentlich zur Wahl vorge-
schlagen sind, die Anzahl Stellen, werden leere Wahlzettel ver-
wendet. 

 
2 Bei Ersatzwahlen wird für Behördenmitglieder und Einzelämter 

das Verfahren der stillen Wahl angewendet. Sind die Vorausset-
zungen für die stille Wahl nicht erfüllt, werden leere Wahlzettel 
verwendet. 

 
3 Erfolgt eine Erneuerungs- oder Ersatzwahl mit leeren Wahlzetteln, 

wird den Stimmunterlagen ein Beiblatt beigelegt, auf dem die Per-
sonen aufgeführt sind, die öffentlich zur Wahl vorgeschlagen sind.  
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Obligatorische Urnenab-
stimmung 

Art. 7  
Der Urnenabstimmung sind zu unterbreiten: 
1. der Erlass und die Änderung der Gemeindeordnung, 
2. die Bewilligung von neuen einmaligen Ausgaben von über 

CHF 3‘000‘000 für einen bestimmten Zweck und von neuen wie-
derkehrenden Ausgaben von über CHF 500‘000 für einen be-
stimmten Zweck, 

3. Ausgliederungen von einer oder mehreren Aufgaben von erheb-
licher Bedeutung, d.h. insbesondere solcher, die von grosser 
politischer und finanzieller Tragweite sind, 

4. der Abschluss und die Änderung von Verträgen über eine Zu-
sammenarbeit in Form eines Zweckverbands, einer gemeinsa-
men Anstalt oder einer juristischen Person des Privatrechts,  

5. der Abschluss und die Änderung von Anschluss- und Zusam-
menarbeitsverträgen, wenn die Gemeinde hoheitliche Befug-
nisse abgibt oder die damit zusammenhängenden neuen Aus-
gaben an der Urne zu beschliessen sind,  

6. Verträge über den Zusammenschluss mit anderen Gemeinden, 
7. Verträge über Gebietsänderungen von erheblicher Bedeutung, 

d.h. insbesondere solche, die eine Fläche oder Bevölkerungs-
zahl betreffen, die für die Entwicklung der Gemeinde wesentlich 
sind, 

8. Initiativen über Geschäfte, für die nicht die Gemeindeversamm-
lung zuständig ist, 

9. die Veräusserung von Liegenschaften des Finanzvermögens 
und Belastungen von Grundstücken mit dinglichen Rechten im 
Wert über CHF 2‘000‘000, 

10. Investitionen in Liegenschaften des Finanzvermögens im Be-
trag von über CHF 3‘000‘000, 

11. die Genehmigung des Erwerbs oder der Veräusserung von Be-
teiligungen an eigenen und Unternehmungen Dritter zur Erfül-
lung öffentlicher Aufgaben im Betrag von über CHF 3‘000‘000, 

12. die Genehmigung der Veräusserung von Beteiligungen zur Er-
füllung öffentlicher Aufgaben, deren Erwerb ursprünglich an der 
Urne beschlossen wurde, unabhängig von der Höhe des Ver-
kaufspreises, wenn diese Veräusserung dazu führt, dass die 
Gemeinde nicht mehr über die Mehrheit der Stimmrechte an der 
jeweiligen Unternehmung verfügt. 

 
Fakultatives Referendum  Art. 8  

In der Gemeindeversammlung kann ein Drittel der Stimmberechtig-
ten, die bei der Abstimmung über dieses Geschäft anwesend waren, 
verlangen, dass über den Beschluss nachträglich an der Urne abge-
stimmt wird, sofern dies nicht durch übergeordnetes Recht ausge-
schlossen ist.  
 

C. Gemeindeversammlung 

Rechtsetzungsbefugnisse  Art. 9  
Die Gemeindeversammlung ist zuständig für den Erlass und die Än-
derung von wichtigen Rechtssätzen. Dazu gehören die Grundsätze 
der Gebührenerhebung, d.h. namentlich die Art und der Gegenstand 
der Gebühr, die Grundsätze der Bemessung und der Kreis der ab-
gabepflichtigen Personen, sofern diese nicht durch die übergeord-
nete Gesetzgebung bestimmt sind, und insbesondere folgende Ver-
ordnungen:  
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1. die Personalverordnung, 
2. die Polizeiverordnung, 
3. die Abfallverordnung, 
4. die Entschädigungsverordnung von Behördenmitgliedern. 
 

Planungsbefugnisse  Art. 10  
Die Gemeindeversammlung ist zuständig für die Festsetzung und 
Änderung: 
1. des kommunalen Richtplans, 
2. der Bau- und Zonenordnung, 
3. des Erschliessungsplans, 
4. von Sonderbauvorschriften und Gestaltungsplänen gemäss 

übergeordnetem Recht.  
 

Allgemeine Verwaltungs-
befugnisse  

Art. 11  
Die Gemeindeversammlung ist zuständig für: 
1. die politische Kontrolle über Behörden, Verwaltung und die wei-

teren Träger öffentlicher Aufgaben, 
2. die Ausgliederung von einer oder mehreren Aufgaben von nicht 

erheblicher Bedeutung, d.h. insbesondere solcher, die nicht von 
grosser politischer oder finanzieller Tragweite sind, 

3. den Abschluss und die Änderung von Anschluss- und Zusam-
menarbeitsverträgen gemäss ihrer Befugnis zur Bewilligung 
neuer Aufgaben, sofern die Gemeinde keine hoheitlichen Be-
fugnisse abgibt, 

4. Verträge zu Gebietsänderungen, die bebautes Gebiet betreffen 
und nicht von erheblicher Bedeutung sind, d.h. insbesondere 
solche, die eine Fläche oder eine Bevölkerungszahl betreffen, 
die für die Entwicklung der Gemeinde nicht wesentlich sind, 

5. Initiativen über Geschäfte, für die nicht die Urnenabstimmung 
zuständig ist, 

6. die Errichtung von Eigenwirtschaftsbetrieben, soweit keine Ver-
pflichtung durch übergeordnetes Recht besteht. 

7. die Vorberatung folgender der Urnenabstimmung unterstehen-
den Geschäfte: 
- der Erlass und die Änderung der Gemeindeordnung, 
- Ausgliederungen von einer oder mehreren Aufgaben von er-

heblicher Bedeutung, d.h. insbesondere solcher, die von 
grosser politischer und finanzieller Tragweite sind. 

 
Finanzbefugnisse Art. 12  

Die Gemeindeversammlung ist zuständig für:  
1. die Festsetzung des Budgets, 
2. die Festsetzung des Gemeindesteuerfusses, 
3. die Kenntnisnahme des Finanz- und Aufgabenplans, 
4. die Bewilligung von neuen einmaligen Ausgaben über 

CHF 250‘000 bis CHF 3‘000‘000 für einen bestimmten Zweck 
und von neuen wiederkehrenden Ausgaben über CHF 62‘500 
bis CHF 500‘000 für einen bestimmten Zweck,  

5. die Genehmigung der Jahresrechnungen, 
6. die Genehmigung von Abrechnungen aus Gemeindeversamm-

lungs- und Urnenabstimmungskrediten, wenn diese den bewil-
ligten Kredit übersteigen,  

7. die Veräusserung von Liegenschaften des Finanzvermögens 
und Belastungen von Grundstücken mit dinglichen Rechten im 
Wert über CHF 250‘000 bis CHF 2‘000‘000, 
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8. Investitionen in Liegenschaften des Finanzvermögens im Be-
trag über CHF 250‘000 bis CHF 3‘000‘000, 

9. die Vorfinanzierung von Investitionsvorhaben, 
10. die Genehmigung des Erwerbs oder der Veräusserung von Be-

teiligungen an eigenen und Unternehmungen Dritter zur Erfül-
lung öffentlicher Aufgaben im Betrag von über CHF 250‘000 bis 
CHF 3‘000‘000, 

11. die Genehmigung der Veräusserung von Beteiligungen zur Er-
füllung öffentlicher Aufgaben, deren Erwerb ursprünglich von 
der Gemeindeversammlung beschlossen wurde, wenn der Ver-
kaufspreis den in Art. 7 Ziff. 11 genannten Betrag nicht über-
steigt und diese Veräusserung dazu führt, dass die Gemeinde 
nicht mehr über die Mehrheit der Stimmrechte an der jeweiligen 
Unternehmung verfügt. 

 

III. Die Gemeindebehörden 

A. Allgemeine Bestimmungen  

Delegation an einzelne 
Mitglieder oder an Aus-
schüsse 

Art. 13  
Die Behörden können jederzeit beschliessen, dass bestimmte Ge-
schäfte oder Geschäftsbereiche durch die einzelnen Mitglieder oder 
Ausschüsse in eigener Verantwortung erledigt werden. Sie legen 
deren Aufgaben und Kompetenzen fest.  
 

B. Gemeinderat  

Zusammensetzung  
 

Art. 14  
1 Der Gemeindevorstand wird als Gemeinderat bezeichnet. Er be-

steht aus sieben Mitgliedern, die Präsidentin bzw. der Präsident 
und die Schulpräsidentin bzw. der Schulpräsident inbegriffen.  

 
2 Die Präsidentin bzw. der Präsident wird direkt durch die Urnenab-

stimmung gewählt. Der Gemeinderat konstituiert sich im übrigen 
selbst.  

 
Wahlbefugnisse 
 

Art. 15  
1 Der Gemeinderat wählt, ausgenommen im Bereich Schule und 

Bildung, die Vertretungen der Gemeinde in Organisationen des 
öffentlichen und privaten Rechts, soweit das Organisationsrecht 
dieser Organisationen die Zuständigkeit nicht anders regelt und 
nicht die Gemeindeversammlung zuständig ist. 

 
2 Der Gemeinderat wählt die Mitglieder des Wahlbüros.  
 

Rechtsetzungsbefugnisse  Art. 16  
Der Gemeinderat ist zuständig für den Erlass und die Änderung von 
weniger wichtigen Rechtssätzen. Dazu gehören alle Erlasse, sofern 
nicht die Gemeindeversammlung oder die Schulpflege zuständig 
sind. 
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Allgemeine Verwaltungs-
befugnisse 

Art. 17  
1 Der Gemeinderat hat die ihm gemäss kantonalem und eidgenös-

sischem Recht zustehenden Aufgaben.  
 
2 Im Weiteren nimmt der Gemeinderat folgende Aufgaben wahr: 
1. die Bestimmung des amtlichen Publikationsorgans, 
2. die Erteilung des Gemeindebürgerrechts, 
3. die Initiierung und Unterstützung von Gemeindereferenden, 
4. die Besorgung der Aufgaben der Fürsorgebehörde, 
5. die Schaffung und Aufhebung von Stellen, ausgenommen im 

Bereich Schule und Bildung, 
6. die Anstellung des Gemeindepersonals, ausgenommen im Be-

reich Schule und Bildung, 
7. der Abschluss und die Änderung von Anschluss- und Zusam-

menarbeitsverträgen mit anderen Gemeinden, soweit diese 
nicht den Bereich Schule und Bildung betreffen oder die Ge-
meindeversammlung zuständig ist, 

8. Verträge zu Gebietsänderungen, die unbebautes Gebiet betref-
fen und nicht von erheblicher Bedeutung sind, d.h. insbeson-
dere solche die eine Fläche betreffen, die für die Entwicklung 
der Gemeinde nicht wesentlich ist,  

9. die Festsetzung von Bau- und Niveaulinien und Quartierplänen,  
10. die Aufstellung von Inventaren als vorsorgliche Schutzmass-

nahmen für Objekte des Natur- und Heimatschutzes, 
11. die Übernahme ins öffentliche Eigentum der Gemeinde und die 

Öffentlicherklärung von privaten Strassen, Fusswegen und Ka-
nalisationen, 

12. die Aufhebung von öffentlichen Strassen und Fusswegen, 
13. die Festlegung der Anzahl Mitglieder des Wahlbüros, 
14. die Bestimmung des Amtslokals der Friedensrichterin bzw. des 

Friedensrichters. 
 

Finanzbefugnisse  Art. 18  
1 Der Gemeinderat ist zuständig für:  
1. den Ausgabenvollzug,  
2. gebundene Ausgaben,  
3. die Bewilligung von im Budget enthaltenen neuen einmaligen 

Ausgaben bis CHF 250‘000 für einen bestimmten Zweck und 
neuen wiederkehrenden Ausgaben bis CHF 62‘500 für einen 
bestimmten Zweck, 

4. die Bewilligung von im Budget nicht enthaltenen neuen einmali-
gen Ausgaben bis CHF 250‘000 für einen bestimmten Zweck, 
höchstens bis CHF 1‘000‘000 im Jahr, und von neuen wieder-
kehrenden Ausgaben bis CHF 62‘500 für einen bestimmten 
Zweck, höchstens bis CHF 125‘000 im Jahr, 

5. die Genehmigung von Abrechnungen aus Gemeindeversamm-
lungs- und Urnenabstimmungskrediten, sofern diese den Kredit 
nicht übersteigen, 

6. die Veräusserung von Liegenschaften des Finanzvermögens 
und Belastungen von Grundstücken mit dinglichen Rechten im 
Wert bis CHF 250‘000, 

7. Investitionen in Liegenschaften des Finanzvermögens bis       
CHF 250‘000, 

8. den Erwerb oder die Veräusserung von Beteiligungen an eige-
nen und Unternehmungen Dritter zur Erfüllung öffentlicher Auf-
gaben im Betrag bis CHF 250‘000. 
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2 Der Gemeinderat kann die Befugnisse gemäss den Ziffern 1, 2 

und 7 Ausschüssen, einzelnen Mitgliedern des Gemeinderats       
oder Gemeindeangestellten delegieren. Die Bewilligung von im 
Budget enthaltenen neuen einmaligen Ausgaben sind bis zu ei-
nem Drittel für einen bestimmten Zweck und von neuen wieder-
kehrenden Ausgaben bis zu einem Drittel für einen bestimmten 
Zweck delegierbar.  

 
3 Der Gemeinderat regelt in einem Erlass die Befugnisse der Aus-

schüsse, der einzelnen Mitgliedern des Gemeinderats und der 
Gemeindeangestellten. 

 
Übertragung von Aufga-
ben  

Art. 19  
1 Der Gemeinderat kann Gemeindeangestellten bestimmte Aufga-

ben zur selbständigen Erledigung übertragen.  
 
2 Der Gemeinderat kann die Kompetenz für Anstellung und Kündi-

gung, mit Ausnahme der Gemeindeschreiberin bzw. des Gemein-
deschreibers und der Abteilungsleiterinnen bzw. Abteilungsleiter, 
teilweise oder ganz einzelnen Mitgliedern des Gemeinderats oder 
Gemeindeangestellten delegieren.  

 
3 Ein Erlass regelt die Aufgaben und Entscheidungsbefugnisse. 
 
4 Die Gemeindeschreiberin bzw. der Gemeindeschreiber leitet die 

Gemeindeverwaltung. 
 

C. Schulpflege  

Zusammensetzung  Art. 20  
1 Die Schulpflege besteht aus sieben Mitgliedern, die Schulpräsi-

dentin bzw. der Schulpräsident inbegriffen.  
 
2 Die Schulpräsidentin bzw. der Schulpräsident wird direkt durch die 

Urnenabstimmung gewählt. Die Schulpflege konstituiert sich im 
übrigen selbst.  

 
Wahlbefugnisse   Art. 21  

Die Schulpflege wählt im Bereich Schule und Bildung die Vertretun-
gen der Gemeinde in Organisationen des öffentlichen und privaten 
Rechts, soweit das Organisationsrecht dieser Organisationen die 
Zuständigkeit nicht anders regelt und nicht die Gemeindeversamm-
lung zuständig ist. 
 

Rechtsetzungsbefugnisse  Art. 22  
Die Schulpflege ist zuständig für den Erlass und die Änderung von 
weniger wichtigen Rechtssätzen im Bereich Schule und Bildung, so-
fern nicht die Gemeindeversammlung dafür zuständig ist.  
 

Allgemeine Verwaltungs-
befugnisse  

Art. 23  
1 Die Schulpflege führt die Kindergarten-, Primar- und Sekundar-

stufe der öffentlichen Volksschule und nimmt weitere Aufgaben 
und Befugnisse im Bereich Schule und Bildung wahr, soweit nicht 
andere Organe zuständig sind.  
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2 Die Schulpflege ist weiter zuständig für:  
1. die Schaffung und Aufhebung von Stellen im Bereich Schule 

und Bildung, soweit dafür nicht kantonale Stellen zuständig sind, 
2. die Aufteilung der vom Kanton in Vollzeiteinheiten zugeordneten 

Stellen für Lehrpersonen und Schulleitungen der öffentlichen 
Volksschule in einem Stellenplan, 

3. die Anstellung der Lehrpersonen, der Schulleitungen, des 
Schulsekretariats und der weiteren Mitarbeitenden im Bereich 
Schule und Bildung, 

4. den Abschluss und die Änderung von Anschluss- und Zusam-
menarbeitsverträgen mit anderen Gemeinden, soweit diese den 
Bereich Schule und Bildung betreffen und nicht die Gemeinde-
versammlung zuständig ist,  

5. den Entscheid über die Aufnahme auswärtiger Schülerinnen 
oder Schüler und die Festsetzung der Schulgelder für diese.  

 
Finanzbefugnisse Art. 24  

1 Die Schulpflege ist im Rahmen ihrer Aufgaben zuständig für:  
1. den Ausgabenvollzug,  
2. gebundene Ausgaben,  
3. die Bewilligung von im Budget enthaltenen neuen einmaligen 

Ausgaben bis CHF 250‘000 für einen bestimmten Zweck und 
neuen wiederkehrenden Ausgaben bis CHF 62‘500 für einen be-
stimmten Zweck, 

4. die Bewilligung von im Budget nicht enthaltenen neuen einmali-
gen Ausgaben bis CHF 250‘000 für einen bestimmten Zweck, 
höchstens bis CHF 1‘000‘000 im Jahr, und von neuen wieder-
kehrenden Ausgaben bis CHF 62‘500 für einen bestimmten 
Zweck, höchstens bis CHF 125‘000 im Jahr. 

 
2 Die Schulpflege kann die Befugnisse gemäss den Ziffern 1 und 2 

Ausschüssen, einzelnen Mitgliedern der Schulpflege oder Ge-
meindeangestellten delegieren. Die Bewilligung von im Budget 
enthaltenen neuen einmaligen Ausgaben sind bis zu einem Drittel 
für einen bestimmten Zweck und von neuen wiederkehrenden 
Ausgaben bis zu einem Drittel für einen bestimmten Zweck dele-
gierbar. 

 
3 Die Schulpflege regelt in einem Erlass die Befugnisse der Aus-

schüsse, der einzelnen Mitgliedern der Schulpflege und der Ge-
meindeangestellten. 

 
Teilnahme an den Sitzun-
gen der Schulpflege 

Art. 25  
1 Die Schulleiterinnen und Schulleiter und eine Vertreterin bzw. ein 

Vertreter der Lehrpersonen nehmen mit beratender Stimme an 
den Sitzungen der Schulpflege teil. 

 
2 Die Schulpflege kann nach Bedarf weitere Lehrpersonen beizie-

hen. 
 

Übertragung von Aufga-
ben  
 

Art. 26  
1 Die Schulpflege kann Gemeindeangestellten bestimmte Aufgaben 

zur selbständigen Erledigung übertragen. Vorbehalten bleiben 
Delegationsbeschränkungen der Volksschulgesetzgebung.  
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2 Die Schulpflege kann die Kompetenz für Anstellung und Kündi-
gung, mit Ausnahme der Mitglieder der Schulleitungskonferenz, in 
den Bereichen ausserhalb des Volksschulgesetzes teilweise oder 
ganz Mitgliedern der Schulpflege oder Gemeindeangestellten de-
legieren.  

 
3 Ein Erlass regelt die Aufgaben und Entscheidungsbefugnisse. 
 

D. Rechnungsprüfungskommission  

Zusammensetzung Art. 27  
1 Die Rechnungsprüfungskommission besteht aus fünf Mitgliedern, 

die Präsidentin bzw. der Präsident inbegriffen.  
 
2 Die Präsidentin bzw. der Präsident wird direkt durch die Urnenab-

stimmung gewählt. Die Rechnungsprüfungskommission konstitu-
iert sich im übrigen selbst.  

 
Prüfungsfristen Art. 28  

Die Rechnungsprüfungskommission prüft Budget und Jahresrech-
nung sowie die übrigen Geschäfte in der Regel innert 30 Tagen.  
 

IV. Schlussbestimmungen 

Inkrafttreten  
 

Art. 29  
Diese Gemeindeordnung tritt nach ihrer Annahme durch die Stimm-
berechtigten an der Urnenabstimmung und nach Genehmigung 
durch den Regierungsrat auf den Tag des Inkrafttretens des Gemein-
degesetzes vom 20. April 2015 in Kraft. 
 

Inkrafttreten der Änderun-
gen vom 18. Mai 2025 

Art. 29a 
Die Änderung dieser Gemeindeordnung tritt nach ihrer Annahme 
durch die Stimmberechtigten an der Urnenabstimmung und nach der 
Genehmigung durch den Regierungsrat in Kraft. 
 

Aufhebung früherer Er-
lasse  

Art. 30  
Auf den Zeitpunkt des Inkrafttretens dieser Gemeindeordnung wird 
die Gemeindeordnung der Einheitsgemeinde Männedorf vom           
27. Februar 2005 mit allen seitherigen Änderungen aufgehoben.  
 

Übergangsregelung  Art. 31  
1 Bis zum Ende der Amtsdauer 2014/2018 besteht der Gemeinderat 

mit Einschluss der Präsidentin bzw. des Präsidenten aus acht Mit-
gliedern.  

 
2 Die Sozialbehörde besteht bis zum Ende der Amtsdauer 

2014/2018 als Kommission mit selbständigen Verwaltungsbefug-
nissen weiter.  

 
Überführung Bestimmun-
gen Pensionskasse   

Art. 32  
Die in Art. 53bis der Gemeindeordnung vom 27. Februar 2005 enthal-
tenen Bestimmungen zur Pensionskasse der Gemeinde Männedorf 
werden mit Inkrafttreten dieser Gemeindeordnung in die neue Ver-
ordnung über die Pensionskasse Männedorf vom 24. September 
2017 (Gemeindeerlass) überführt. 
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Die vorberatende Gemeindeversammlung fand am 27. März 2017 statt. Die vorstehende Gemein-
deordnung der Gemeinde Männedorf wurde an der Urnenabstimmung vom 24. September 2017 
angenommen und vom Regierungsrat des Kantons Zürich am 13. Dezember 2017 teilweise ge-
nehmigt. 
 
 

Artikel Änderungsbeschrieb Version Beschluss / Datum 
 

Alle 
 

Erlass Gemeindeordnung 1.000 Urne, 24.09.2017 

(1) 
 

Art. 3 wird von der Genehmigung ausgenommen. Der Kan-
tonsrat beschloss am 28. August 2017 in § 33a des Geset-
zes über die politischen Rechte, GPR den Amtsantritt auf 
den 1. Juli. 
 

1.001 RRB, 13.12.2017 

Art.7, Art. 12 
und Art. 18 

Art. 7 Ziffern 11 und 12 neu, 
Art. 12 Ziffern 10 und 11 neu, 
Art. 18 Ziffer 8 neu. 
 

1.002 Urne, 10.02.2019 
RRB, 19.06.2019 

Art. 7, Art. 12, 
Art. 18 und 
Art. 29a 

Art. 7 Ziffer 9 Änderung 
Art. 12 Ziffer 7 Änderung 
Art. 18 Ziffer 6 Änderung 
Art. 29a neu 

1.003 Urne, 18.05.2025 
RRB, 27.08.2025 

 

http://www.maennedorf.ch/de/politik/abstimmungsresultate/archivsuche/?action=showobject&object_id=159772
https://www.zh.ch/internet/de/aktuell/rrb/suche.detail.1176.2017.html?keywords%3Dm%25C3%25A4nnedorf%26rrb-number%3D%26year%3D2017%26lead%3D%26sorting-order%3D1%26_charset_%3Dutf-8%26Submit%3DSuchen
http://www.maennedorf.ch/de/politik/abstimmungsresultate/archivsuche/?action=showobject&object_id=193598
https://www.zh.ch/internet/de/aktuell/rrb/suche.detail.578.2019.html?column%3D3%26sorting%3Dsort-desc
http://www.maennedorf.ch/de/politik/abstimmungsresultate/archivsuche/?action=showobject&object_id=193598
https://www.zh.ch/de/politik-staat/gesetze-beschluesse/beschluesse-des-regierungsrates/rrb/regierungsratsbeschluss-840-2025.html

